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DER BUNDESRAT HAT BESCHLOSSEN: 

 

 

Hinsichtlich des Beschlusses des Nationalrates vom 12. März 2009 
betreffend ein Abkommen zwischen der Regierung der Republik Österreich 
und der Regierung der Tschechischen Republik über die Zusammenarbeit 
auf den Gebieten der Kultur, Bildung, Wissenschaft, Jugend und des 
Sports, 

1. gegen den Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, 

2. dem Beschluss des Nationalrates gemäß Artikel 50 Absatz 2 Ziffer 2 B-
VG die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen. 

 

Wien, 2009 03 26 
 
 

 Josef Saller Harald Reisenberger 
 Schriftführung Präsident des Bundesrates 


